
 

 

 

1. Ehegatte kann Aufteilung der Steuerschuld beantragen 

 

Kernproblem 
Ehegatten, die zusammen zur Einkommensteuer veranlagt werden, schulden die Steuer gemeinsam. Bei 
einer Steuernachzahlung kann somit jeder Ehegatte für die volle Summe in Anspruch genommen 
werden. Beantragt ein Ehegatte nachträglich die Aufteilung der Steuerschuld, werden zwei getrennte 
Schuldbeträge ermittelt, so dass jeder nur noch "seinen" Anteil zu zahlen hat. 

 

Sachverhalt 
Der Ehemann, der stets deutlich weniger verdient hatte und von seiner Ehefrau finanziell unterstützt 
wurde, beantragte die Aufteilung der Einkommensteuerschuld. Hiergegen wandte sich die Ehefrau mit 
dem Argument, dass die beantragte Aufteilung eine Schikane ihres Mannes sei. Die Rechtsprechung 
habe eine Aufteilung der Steuerschuld in den Fällen für unwirksam erachtet, in denen mit der 
Aufteilung nicht die Zielsetzung verfolgt wird, sich eigene Vorteile zu sichern, sondern lediglich dem 
anderen Schaden zuzufügen. 

 

Entscheidung 
Das FG Berlin-Brandenburg folgte der Auffassung der Klägerin nicht. Es sah ein berechtigtes Interesse 
des Ehemanns in der Stellung des Antrags auf Aufteilung der Steuerschuld, da er aufgrund seiner 
geringen Einkünfte erhebliche Steuererstattungen erhielt. Dass die Ehefrau aufgrund des 
Aufteilungsantrages nun eine wesentlich höhere Nachzahlung zu leisten hat, sei nicht als Schikane des 
Ehemannes zu werten. 

 

Konsequenz 
Hätte die Ehefrau seinerzeit die geringere Einkommensteuernachzahlung sofort beglichen, wäre für den 
Ehemann ein Antrag auf Aufteilung der Steuerschuld nicht möglich gewesen. Der Ehemann hätte dann 
keine Steuererstattung erlangen können. Das FG hat in besagtem Fall Revision beim BFH zugelassen. 



 

2. Berichtigung von vom Finanzamt übernommenen Fehlern von Steuerpflichtigen 

 

Kernaussage 
Eine die Berichtigung nach den Vorschriften der Abgabenordnung (§ 129 AO) ermöglichende offenbare 
Unrichtigkeit kann auch vorliegen, wenn das Finanzamt eine in der Steuererklärung enthaltene 
offenbare Unrichtigkeit des Steuerpflichtigen als eigene übernimmt. Die Unrichtigkeit ist offenbar, 
wenn sie sich ohne weiteres aus der Steuererklärung, den Anlagen sowie den Akten für das betreffende 
Veranlagungsjahr ergibt. 

Sachverhalt 
Die Klägerin erzielt mit ihrem Handelsbetrieb Einkünfte aus Gewerbebetrieb. Das beklagte Finanzamt 
forderte sie auf, ab Januar 1999 von der Gewinnermittlung nach § 4 Abs. 3 EStG zur Gewinnermittlung 
nach § 4 Abs. 1 EStG überzugehen und eine Eröffnungsbilanz einzureichen. Die Bilanz zum 1.1.1999 
wies einen Gewinn von rd. 168.115 DM aus, der aus Hinzurechnungen des Warenbestands resultierte. 
Die Einkommensteuererklärung der Klägerin für 1999 wurde in 2001 mit der Anlage GSE eingereicht, 
die nur einen Gewinn von 93.220 DM auswies. Dieser entsprach in etwa dem aus dem Jahresabschluss 
zum 31.12.1999. Der Beklagte veranlagte die Klägerin erklärungsgemäß mit bestandskräftigem 
Bescheid. Die spätere Betriebsprüfung stellte fest, dass der Übergangsgewinn nicht in diesem Bescheid 
erfasst worden war. Der Beklagte erließ einen Änderungsbescheid und unterwarf den 
Übergangsgewinn der Besteuerung. Die hiergegen gerichtete Klage blieb in allem Instanzen erfolglos. 

Entscheidung 
Die Berichtigung des Einkommensteuerbescheides für 1999 war rechtmäßig. Der Übergangsgewinn 
durfte der Besteuerung unterworfen werden. Nach § 129 AO darf die Finanzbehörde Schreib- und 
Rechenfehler und ähnliche offenbare Unrichtigkeiten jederzeit innerhalb der Verjährungsfrist 
berichtigen. Letztere lag auch hier vor, weil das beklagte Finanzamt eine in der Steuererklärung 
enthaltene offenbare Unrichtigkeit der Klägerin als eigene übernahm. Diese lag in der nicht 
berücksichtigten Tatsache, dass ein Übergangsgewinn durch den Wechsel der Gewinnermittlungsart 
bei der Klägerin entstanden war und diese ihn zwar in der Eröffnungsbilanz, nicht aber in ihrer 
Einkommensteuererklärung 1999 erklärt hatte. Diese offenbare Unrichtigkeit hätte der Sachbearbeiter 
des Beklagten auch unschwer erkennen können, sie beruhte also nicht auf einer unzureichenden 
Sachaufklärung. 

 

 

3. Verwertung von Sicherungseigentum 

Einführung 
Wird Sicherungseigentum an beweglichen Gegenständen eingeräumt, so stellt dies keine Lieferung dar. 
Erst bei Verwertung des zur Sicherheit übereigneten Gegenstandes ergibt sich eine Lieferung. 
Verwertet der Sicherungsnehmer (z. B. Bank) den Gegenstand durch Verkauf ergibt sich ein 
Doppelumsatz. Der Bankkunde liefert an die Bank, diese wiederum an den Erwerber des Gegenstandes. 
Erfolgt die Veräußerung durch den Bankkunden im eigenen Namen, aber im Auftrag und für Rechnung 
der Bank, liegt sogar ein Dreifachumsatz vor. Die korrekte Abrechnung dieser Umsätze stellt die Praxis 
vor erhebliche Probleme. Entsprechend ergibt sich hier für die Betriebsprüfung ein reichhaltiges 
Betätigungsfeld. 

Sachverhalt 
Ein Teppichhändler hatte seiner Bank zur Absicherung zweier Darlehen sein Warenlager übereignet. Die 
Verwertung durch die Bank durfte erst nach Androhung einer Nachfristsetzung erfolgen. Nachdem sich 
die wirtschaftliche Lage des Teppichhändlers verschlechtert hatte, einigte er sich mit der Bank darauf, 
einen Sonderausverkauf durchzuführen. Die Erlöse aus diesem Verkauf wurden vereinbarungsgemäß 
zur Rückführung der bestehenden Darlehen an die Bank überwiesen. Das Finanzamt sah in dem 
Ausverkauf Doppelumsätze (Bankkunde an Bank und Bank an Erwerber) und setzte Umsatzsteuer 
gegenüber der Bank fest; diese klagte hiergegen.       ./.. 



 

Neues Urteil 
Nach Ansicht des BFH können Doppel- oder Dreifachumsätze erst mit Verwertung nach Eintritt der 
Verwertungsreife vorliegen. Im Fall lag diese aufgrund der ursprünglichen Sicherungsabrede nicht vor, 
da die Bank erst nach Androhung einer Nachfristsetzung zur Verwertung befugt war. Mit Vereinbarung 
des Sonderausverkaufs ergab sich jedoch eine neue Situation. Da der Erlös des Verkaufs zur Tilgung der 
Darlehen verwendet werden sollte, lag die erforderliche Verwertungsreife vor, so dass von 
Dreifachumsätzen auszugehen war. 

Konsequenz 
Der BFH hat seine Rechtsprechung hinsichtlich der Frage der Abgrenzung zwischen "normalen" 
Umsätzen und Mehrfachumsätzen geändert. Letztere wurden nach der bisherigen Rechtsprechung 
schon bei Veräußerung des Sicherungsgutes und Weiterleitung des Verkaufspreises an die Bank 
angenommen. Nunmehr setzt dies die Verwertung nach Eintritt der Verwertungsreife voraus. 
Veräußerungen vor diesem Zeitpunkt sind als normale Lieferungen des Bankkunden an den Erwerber 
zu behandeln. 

 

 

4. Bauleistungen - Neues zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft 

Einführung 
Zur Sicherstellung des Steueraufkommens schulden Bauleister im Sinne des § 13b Umsatz-Steuer-
Gesetz (UStG) die Umsatzsteuer aus Bauleistungen, die an sie erbracht werden. Sie müssen die 
Umsatzsteuer errechnen, anmelden und an ihr Finanzamt abführen. Korrespondierend hierzu steht 
ihnen grundsätzlich der Vorsteuerabzug aus diesen Leistungen zu. 

Neue  Verwaltungsanweisung 
Ergänzend zu den Umsatzsteuer-Richtlinien 2008 hat das BMF nun dargestellt, unter welchen 
Voraussetzungen Unternehmer als Bauleister im Sinne des § 13b UStG anzunehmen sind. Neu sind 
hierbei die folgenden Aussagen: 

1. Bauleister sind Unternehmen, die gemessen an ihrem Weltumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr 
zu mehr als 10 % Bauleistungen erbringen. Es sind daher nunmehr neben den steuerbaren auch die 
nicht steuerbaren Umsätze zu berücksichtigen. 

2. Hat ein Bauleister noch keine Bauleistungen erbracht, ist er, unabhängig von der 10 %-Grenze, schon 
als Bauleister anzusehen, wenn er beabsichtigt, solche Leistungen zu erbringen. Allerdings wird 
gefordert, dass er schon mit ersten Handlungen zur nachhaltigen Erbringung von Bauleistungen 
begonnen hat und dies nach außen erkennbar ist. 

3. Unternehmer, die eigene Grundstücke zum Zweck des Verkaufs bebauen (z. B. Bauträger), gelten 
grundsätzlich als Bauleister, es sei denn, sie tätigen ausschließlich Grundstücksgeschäfte, die nicht als 
Bauleistungen zu qualifizieren sind. 

Konsequenz 
Die neu formulierten Grundsätze sind ab dem 1.1.2010 anzuwenden. Unternehmen, die bisher 
zutreffend nicht als Bauleister behandelt wurden, können hierdurch zum Bauleister werden. 
Bauunternehmen müssen daher prüfen, ob die Neuregelung für sie Konsequenzen hat. Ergibt sich eine 
Änderung hinsichtlich der Qualifizierung als Bauleister, fordert das BMF Korrekturen der Abrechnungen 
für Leistungen, die über den Jahreswechsel hinaus erbracht werden. Erhielt das Unternehmen z. B. 
bisher Abschlagsrechnungen, die brutto ausgestellt wurden, da es in 2009 nicht als Bauleister galt, 
muss es nach Erbringung der Leistung in 2010 diese im Rahmen der Schlussrechnung korrigieren, wenn 
es nun als Bauleister gilt. Hinweise darauf, wie die Erbringer der Bauleistungen noch erkennen sollen, 
ob ihr Kunde Bauleister ist, gibt das BMF nicht. Hier darf weiterhin nur netto fakturiert werden, wenn 
der Bauleister sich durch eine im Zeitpunkt des Umsatzes gültige Freistellungsbescheinigung als solcher 
zu erkennen gibt. 



 

5. Kfz-Nutzung: Führt fehlendes Fahrtenbuch zwingend zur 1 %-Regel? 

 

Einführung 
Wer behauptet, sein betriebliches Kfz ausschließlich betrieblich zu nutzen, muss dies dem Finanzamt 
mittels Fahrtenbuch nachweisen. Andere plausible Nachweise akzeptiert die Finanzverwaltung 
hingegen bisher nicht. Fehlt daher ein Fahrtenbuch, wird die private Nutzung gemäß der 1 %-Methode 
versteuert. 

 

Fall 
Ein Rechtsanwalt nutzte einen Porsche 911 für betriebliche Zwecke. Gleichzeitig befand sich in seinem 
Privatvermögen ein Porsche 928 sowie zeitweise ein Volvo. Auf seine Ehefrau waren in dieser Zeit ein 
Mercedes-Geländewagen sowie anschließend ein Chrysler Wrangler zugelassen. Die 5 Kinder des 
Ehepaares waren minderjährig. Mangels Führung eines Fahrtenbuches beabsichtigte das Finanzamt, 
den Porsche 911 der 1 %-Regel zu unterwerfen. Hiergegen wehrte sich der Rechtsanwalt, mit dem 
Argument, dass für die Annahme einer privaten Nutzung kein Raum sei, da ihm und seiner Ehefrau 
adäquate Fahrzeuge im privaten Bereich zur Verfügung stünden. 

 

Neues Urteil 
Das FG des Landes Sachsen-Anhalt folgt der Argumentation des Klägers. Das Halten zweier 
gleichwertiger Fahrzeuge im Privatvermögen wäre nach Ansicht des FG vollkommen unsinnig, wenn der 
Porsche 911 für Privatzwecke genutzt würde. Eine private Nutzung ist daher nicht zu versteuern. 

 

Konsequenz 
Das Urteil ist erfreulich für die Praxis, aber leider noch nicht endgültig. Die Revision ist beim BFH 
anhängig. In vergleichbaren Fällen sollte daher Einspruch eingelegt und unter Verweis auf das 
anhängige Verfahren das Ruhen des Verfahrens beantragt werden, sofern eine private Nutzung 
tatsächlich unterblieben ist. Der Logik des FG folgend, müsste es bei einem ledigen Unternehmer hierzu 
ausreichen, wenn ihm ein weiteres gleichwertiges Fahrzeug im privaten Bereich zur Verfügung steht. Bis 
zum Urteil des BFH sollte, wenn möglich, jedoch in der Praxis nicht auf die Führung eines 
Fahrtenbuches verzichtet werden. 

 
 

6. Wegzugsteuer für Wertsteigerungen von Beteiligungen an Kapital Gesellschaften 
rechtmäßig 

 

Kernproblem 
 § 6 Außensteuergesetz (AStG) wurde durch das SEStEG an europarechtliche Vorgaben angepasst. Die 
Neuregelung unterwirft die Wertsteigerungen bei § 17-Anteilen an Kapital Gesellschaften im Falle des 
Wegzugs in einen EU- bzw. EWR-Staat zwar immer noch einer besonderen Besteuerung. Die Steuer 
wird aber zinslos und ohne Sicherheitsleistungen gestundet. Der BFH musste nun einen Fall beurteilen, 
bei dem sich ein Steuerpflichtiger auf die EU-Rechtswidrigkeit der Regelung berief. 

 

Sachverhalt 
Im Entscheidungsfall war ein unbeschränkt steuerpflichtiges Ehepaar mit Anteilen an 
Kapitalgesellschaften zunächst nach Belgien und anschließend in die Schweiz verzogen. Zum Zeitpunkt 
des Wegzugs (1998) beliefen sich die vom Finanzamt ermittelten Wertsteigerungen bei den Anteilen 
auf rd. 34 Mio. EUR, die sodann einer Besteuerung unterworfen wurden. Einspruch und Klage vor dem 
FG Düsseldorf waren erfolglos.         ./.. 



 

Rechtsfrage 
Der BFH musste sich u. a. mit der Frage auseinandersetzen, ob § 6 AStG in der aktuellen Fassung EU-
rechtskonform ist. Dies ergibt sich aus § 21 Abs. 13 AStG, der eine Anwendung der Neuregelung auf 
alle noch nicht bestandskräftig gewordenen Steuerfestsetzungen vorsieht. Der BFH bejaht eine EU-
Rechtskonformität. Er verweist hierzu zunächst darauf, dass der Gesetzgeber die vor der Änderung 
durch das SEStEG bestehende Rechtslage korrigiert habe. Darüber hinaus sei es Sache der betroffenen 
Staaten - insbesondere des Zuzugsstaates - eine Doppelbesteuerung durch geeignete Maßnahmen zu 
beseitigen. Vor diesem Hintergrund stelle die Wegzugsbesteuerung eine verhältnismäßige 
Beschränkung der Grundfreiheiten dar. Im Übrigen sei die rückwirkende Anwendung der Neuregelung 
nicht zu beanstanden, weil das Vertrauen eines Steuerpflichtigen auf eine gegen Gemeinschaftsrecht 
verstoßende Regelung keines Schutzes bedürfe. 

Konsequenz 
In allen noch offenen Fällen wird gegen § 6 AStG kein Verstoß gegen EU-Recht geltend gemacht 
werden können. 

 

7. Wettbewerbsverbote in GmbH-Gesellschaftsverträgen und § 1 GWB 

Einführung 
In GmbH-Gesellschaftsverträgen wird oftmals ein Wettbewerbsverbot zu Lasten der Gesellschafter 
vereinbart. Wird ein Gesellschafter gleichwohl auf demselben Markt tätig, wendet dieser regelmäßig 
ein, ein solches Verbot sei unwirksam. In diesem Zusammenhang war streitig, ob derart wettbewerbs-
beschränkende Satzungsbestandteile mit einer kartellrechtlichen Vorschrift (§ 1 GWB) vereinbar sind. 

Entscheidung 
Die Klägerin gründete zusammen mit einem Verlagskaufmann und einem weiteren Gesellschafter die 
beklagte GmbH. Die Klägerin und der weitere Gesellschafter geben Tageszeitungen heraus. Die 
Beklagte verteilte im gleichen Gebiet Anzeigenblätter. Im Gesellschaftsvertrag der Beklagten war 
bestimmt, dass Grundsatzentscheidungen einen einstimmigen Beschluss der 
Gesellschafterversammlung bedurften. Zu Lasten der Gesellschafter war ein Wettbewerbsverbot 
vereinbart. Zwischen der Klägerin und den anderen Gesellschaftern bestand Streit, weil die Klägerin 
über eine Tochtergesellschaft eine Gratiszeitung herausgab. Die Mitgesellschafter sahen darin einen 
Verstoß gegen das satzungsmäßige Wettbewerbsverbot und beschlossen die Einziehung des 
Geschäftsanteils der Klägerin. Hiergegen wandte sich die Klägerin. Das Oberlandesgericht gab der 
Klage statt mit der Begründung, es läge keine Pflichtverletzung aus dem Gesellschaftsvertrag vor, weil 
das Wettbewerbsverbot gegen § 1 GWB verstieße und damit nichtig sei. Dieser Annahme ist der 
Bundesgerichtshof nicht gefolgt. Wettbewerbsbeschränkende Satzungsbestandteile würden nicht von § 
1 GWB erfasst, wenn sie notwendig seien, um das im Übrigen kartellrechtsneutrale 
Gesellschaftsunternehmen in seinem Bestand und seiner Funktionsfähigkeit zu erhalten und davor zu 
schützen, dass ein Gesellschafter es von innen her aushöhle oder gar zerstöre und damit einen 
leistungsfähigen Wettbewerb zugunsten seiner eigenen Konkurrenztätigkeit ausschalte. Entscheidend 
für die Anwendung des § 1 GWB sei eine Gesamtwürdigung aller für das konkrete 
Gesellschaftsverhältnis wirksamen Umstände. Dabei komme es insbesondere darauf an, ob der 
Gesellschafter in der Lage sei, strategisch wichtige Entscheidungen zu blockieren. Dieses sei vorliegend 
aufgrund des Einstimmigkeitserfordernisses für strategische Unternehmensentscheidungen der Fall. Mit 
dem Wettbewerbsverbot werde nicht der freie Wettbewerb eingeschränkt, sondern geschützt. 

Konsequenz 
Gesellschaftsverträge sollten auch hinsichtlich der Fragestellungen im Zusammenhang mit dem 
Wettbewerbsverbot mit anwaltlicher Hilfe erstellt und anschließend regelmäßig überprüft werden. 

 

Wir bemühen uns immer aktuell und fachlich umfassend zu sein. 

Jedoch ersetzt dies die nicht Einzelberatung. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. 


